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Manga-Zeichenkurs
mit Janine „Chibi Star“ Winter
 
Stadtbücherei im Rathaus-UG 
Rathausplatz 1

Teilnahmegebühr: 
5,00 Euro 
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Di, 25.02. 
15.00 - 17.00 Uhr 

Für Kinder 
ab 10 Jahre

mit Anmeldung, 
max. 12 Plätze

 

 

und vieles mehr. Außerdem können die Kinder die Räume 
der Mittagsbetreuung und das Außengelände nutzen. Es 
gibt Spielgeräte wie z. B. Bälle, Tischtennis, Springseile und 
viele Gesellschaftsspiele. Einmal pro Woche findet ein dem 
Motto entsprechender Ausflug statt.
Termine und Themen 2025:
•	 14.04. - 17.04.: Willkommen in der Osterwerkstatt
•	 10.06. - 13.06.: Kreativwelten
•	 04.08. - 08.08.: Natur und draußen
•	 11.08. - 15.08.: Gesund mit Spaß!
•	 18.08. - 22.08.: Wir machen Theater
•	 08.09. - 12.09.: Bewegungsabenteuer

Kosten: Oster-/ Pfingst- und Herbstferien 
129,00 Euro, Sommerferien 139,00 Euro 
(inkl. Mittagessen und einem Ausflug pro 
Woche). Die Anmeldung erfolgt über ein 
Online-Kontaktformular (s. QR-Code).

OberasbachOberasbach
Ferienbetreuung

14.04. - 17.04.2025
"Willkommen in der Osterwerkstatt"

10.06. - 13.06.2025
“Kreativwelten“

04.08. - 08.08.2025
"Natur und draußen"

11.08. - 15.08.2025
“ Gesund mit Spaß!“
18.08. - 22.08.2025

“Wir machen Theater“
08.09. - 12.09.2025

“Bewegungsabenteuer”

Preis:
Ostern/Pfingsten: 129.- /pro Woche

Sommer: 139.-€/ pro Woche

Termine & Programm

Alter
5 - 10 Jahre

Mittagsbetreuung der
Pestalozzischule

Langenäckerstr. 40
90522 Oberasbach

Hier geht`s zur Anmeldung

Bezirksjugendwerk der AWO
Ober- und Mittelfranken e.V.

Karl-Bröger-Str. 12
90459 Nürnberg
0911 - 44 23 22

info@awo-bezirksjugendwerk.de
www.awo-bezirksjugendwerk.de
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Langenäckerstr. 40
90522 Oberasbach
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“Wir machen Theater
08.09. - 12.09.2025

“BewegungsabenteuerAnmeldung

Bezirksjsjs ugendwerk d
Ober- und Mittelfran

Karl-Bröger-Str
90459 Nürnbe
0911 - 44 23 2

info@awo-bezirksjsjs uge
www.awo-bezirksjsjs uge

Die Mittagsbetreuung an der Langenäckerstraße hat einen 
großzügigen Außenbereich.
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Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.04.2022 den Beschluss 
zur Aufstellung eines Grünordnungsplans Nr. 22/1 mit der Be-
zeichnung „Südöstlicher Neusiedlerweg“ gefasst.
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 25.11.2024 sowohl die Einwen-
dungen aus der frühzeitigen Information der Öffentlichkeit und 
der informellen Beteiligung ausgewählter Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gewürdigt, als auch den Entwurf 
des Grünordnungsplanes (Stand 21.10.2024) gebilligt und die öf-
fentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Das Planungsgebiet befindet sich im südöstlichen Bereich des 
Neusiedlerweges bis zur Einmündung Sudetenstraße im Wes-
ten. Im Einzelnen umfasst es die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 
77/1, 77/18, 77/20 bis 77/23, 77/25, 77/26 (Teilfläche), 77/27 bis 
77/29 und 79 (Teilfläche), alle Gemarkung Oberasbach. Der ge-
naue Geltungsbereich ergibt sich aus dem Planblatt. Die Stadt 
Oberasbach beabsichtigt im Angesicht des stetig steigenden 
Nachverdichtungsdrucks zur Steuerung der nachhaltigen und 
klimaangepassten Stadtentwicklung den Erhalt des Waldes an 
der Petershöhe, ohne dabei Waldeigentümer und Grundstücks-
besitzer unzumutbar einzuschränken.
Mit dem Instrument des Grünordnungsplanes wird nicht in die 
bebauten Grundstücke eingegriffen, den Eigentümern wird kein 
vorhandenes Baurecht entzogen.
Bedingt durch die städtebaulich vorteilhaften Funktionen des Pri-
vatwaldes, wegen seines Beitrags zur Klimaanpassungsfähigkeit 
Oberasbachs, wegen seiner Schutzfunktion sowie wegen seiner 
Bedeutung für den Naturhaushalt besteht ein öffentliches Inter-
esse daran, die Gehölzstruktur an Ort und Stelle und in Struktur 
und Dichte zu erhalten.
Ziel der Grünordnungsplanung ist es, die übergeordnete Planung 
gemäß Flächennutzungsplan der Stadt Oberasbach flächenscharf 
zu konkretisieren und somit die Funktionen des Waldes räum-
lich nachhaltig zu sichern. Zusätzlich sollen die Waldbesitzer über 
Maßnahmen zum Schutz der Waldfunktionen zur Waldbewirt-
schaftung und Wiederaufforstung, Maßnahmen zur Vorbeugung 
von Schäden durch Baumfall, Maßnahmen zum Bodenschutz so-
wie über Maßnahmen im Rahmen der Anpassung an den Klima-
wandel informiert werden.

Amtsblatt
Inhaltsverzeichnis vom 31. Januar 2025
101 Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Bay-

NatSchG) und des Baugesetzbuches (BauGB); Auf-
stellung eines Grünordnungsplan Nr. 22/1 „Südöst-
licher Neusiedlerweg“ hier: Öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.v.m. Art. 4 Abs 3 Bay-
NatSchG

102 Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl
103 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-
nen für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025

104 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Änderung des Flächennutzungsplans mit integrier-
tem Landschaftsplan im Parallelverfahren für den 
Teilbereich des sich in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 24/2 „KiTa Rehdorf“
hier: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
zur Änderung des Flächennutzungsplans mit integ-
riertem Landschaftsplan im Zuge des Parallelverfah-
rens im Regelverfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

105 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung 
eines Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 
24/2 „KiTa Rehdorf“ hier: Frühzeitige Unterrichtung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

101 Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) und des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Grünordnungsplan Nr. 22/1 
„Südöstlicher Neusiedlerweg“ hier: Öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.v.m. Art. 4 Abs 3 
BayNatSchG
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4.	 Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wähler 
haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl 
abzugeben. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede 
Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt. Jede Wählerin und 
jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und 
jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die 
Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen 
der zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Die wählende Person gibt	  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6.	 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahl-
schein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,	  
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder	  
 
b) durch Briefwahl teilnehmen.	  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunter-
lagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerver-
zeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser 
Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person 

Um die abwägungsrelevanten Sachverhalte zu klären und um ei-
nen Ausgleich der in § 1Abs. 6 und 7 BauGB genannten privaten 
und öffentlichen Belange herbeizuführen, ist das Bauleitplanver-
fahren als Grünordnungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB als 
einfacher Bebauungsplan im Normalverfahren zur Wahrung der 
städtebaulichen Ordnung erforderlich.
Der Entwurf der Planunterlagen (Stand: 21.10.2024), bestehend 
aus dem Planblatt mit textlichen Festsetzungen und Hinweisen 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wird hiermit öffentlich 
ausgelegt.
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar:
(1= Begründung mit Umweltbericht, 2= Frühzeitige Behörden-
beteiligung gemäß § 4 Abs 1 BauGB)
Informationen zum Schutzgut Mensch
- Bestandsaufnahme (1)
- Ausführungen und Hinweise zum Baumschlag (1)
- Ausführungen und Hinweise zum Lärmschutz (2)
Informationen zum Schutzgut Boden
- Bestandsaufnahme (1)
- �Hinweise und Ausführungen zum Umgang mit möglichen Alt-

lastverdachtsfällen (1,2)
- Hinweise und Ausführungen zum Bodenschutz (1,2)
Informationen zu den Schutzgütern Wasser, Klima und Luft
- Bestandsaufnahme (1)
- Hinweise und Ausführungen zum Hochwasserschutz (2)
Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild
- Bestandsaufnahme (1)
Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter
- Bestandsaufnahme (1)
Informationen zum Schutzgut Tiere/ Artenschutz
- Bestandsaufnahme (1)
Informationen zum Schutzgut Pflanzen
- Bestandsaufnahme (1)
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich innerhalb der 
Frist zur Planung zu äußern.
Zu diesem Zweck sind die Planunterlagen in der Zeit vom
12.02.2025 bis einschließlich 13.03.2025
auf der Internetseite der Stadt Oberasbach unter:
https://www.oberasbach.de/unsere-stadt/bauen-wohnen/ 
bauleitplanung-im-verfahren
veröffentlicht.
Zusätzlich liegen die Planunterlagen im genannten Zeitraum im 
Rathaus Oberasbach, Rathausplatz 1, jeweils montags bis freitags 
zu den Parteiverkehrszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich
aus. Auf Verlangen wird über den Inhalt der Bauleitplanung Aus-
kunft erteilt.
Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt 
bleiben können.
Oberasbach, 10. Dezember 2024
Stadt Oberasbach
Birgit Huber
Erste Bürgermeisterin

102 Wahlbekanntmachung  
zur Bundestagswahl
1.	 Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Die 

Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.	 Die Gemeinde ist in zehn allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 13. Januar bis 2. Februar 2025 übersandt 
werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3.	 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 18.00 Uhr in der Pestalozzi-Mittelschule 
Oberasbach, Schulstr. 2, 90522 Oberasbach, in den Räumen 
V 1.1, V 2.1, V 2.6, V 1.4, V 1.5, V 1.6, V 2.5, VI 1.5 VI 1.6, VI 2.5 
zusammen.
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3.	 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 2. Februar 2025 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4.	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
242 - Fürth durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

5.	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag	  
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person. Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 
21. Februar 2025, 15.00 Uhr, im Rathaus Oberasbach – Wahl-
amt – Zi. 5 – Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach (Zugang 
barrierefrei) schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den 
Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. 
5.2 eine nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 
2. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat, 
b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter 
Buchstabe a) genannten Fristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 
Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der 
in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden.

6.	 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen 
können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

7.	 Mit dem Wahlschein erhält die wahl-
berechtigte Person zugleich		   
- einen amtlichen Stimmzettel,	  
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,	  
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der An-
schrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und	  
- ein Merkblatt für die Briefwahl.	  
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunter-
lagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerver-
zeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser 
Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person 
ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Brief-
wahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 
Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. 
Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12.00 Uhr, be-
steht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim 
Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person 
glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

8.	 Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt 
oder amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahl-
berechtigten persönlich abgeholt werden. An andere 

ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Brief-
wahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 
Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. 
Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12.00 Uhr, be-
steht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim 
Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person 
glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

7.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten 
Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Oberasbach, 8. Januar 2025
Stadt Oberasbach
Thorsten Schlichting
Wahlamt

103 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025
1.	 Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt 

Oberasbach wird in der Zeit von Montag, 3. Februar bis 
Freitag, 7. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus 
Oberasbach – Wahlamt – Zi. 5, Rathausplatz 1, 90522 
Oberasbach (Zugang barrierefrei) für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß  
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.	  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.	 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Montag, 3. bis spätestens Freitag, 7. Februar 
2025, im Rathaus Oberasbach – Wahlamt – Zi. 5 – Rathaus-
platz 1, 90522 Oberasbach (Zugang barrierefrei) Einspruch 
einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden.
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Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und 
einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern.

9.	 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimm-
berechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert 

oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

10.	 Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle ab-
gegeben werden.

 
Oberasbach, 8. Januar 2025
Stadt Oberasbach
Thorsten Schlichting
Wahlamt

Maßstab 1:10000
05.11.2024Erstellt von: Marius Eberlein 05.11.2024

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2024 Maßstab 1:10000

Bekanntmachung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit zur Änderung des 
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 24/2 "Kita Rehdorf"

104 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 
im Parallelverfahren für den Teilbereich des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 24/2 „KiTa 
Rehdorf“; hier: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zur Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan im Zuge des Parallelverfahrens im Regelverfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat Oberasbach hat am 25. November 2024 beschlos-
sen, den wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Land-
schaftsplan der Stadt Oberasbach in einer Teilfläche zu ändern. 
Die Änderungsfläche befindet sich im Bereich des parallel in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 24/2 „KiTa Rehdorf“.
Nun hat der Stadtrat Oberasbach in seiner Sitzung am 20. Januar 
2025 den Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans 
(Stand 10.01.2025), bestehend aus dem Planblatt mit zeichneri-
schen Darstellungen sowie der Begründung gebilligt. Der Ände-
rungsbereich liegt am westlichen Ortsrand von Rehdorf, westlich 
der Fröbelstraße und umfasst die Flurnummern 1012/3 (Teilflä-
che), 1012/9, 1037/2 und 1037/3, alle Gemarkung Leichendorf. 

Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus dem Planblatt. Im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Oberasbach ist 
der Bereich der bestehenden Kindertagesstätte als allgemeines 
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO dargestellt. Der Bereich der für 
die Erweiterung vorgesehenen Grünfläche ist als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Das Gartengrundstück stellt sich im 
Wesentlichen als Rasenfläche mit einzelnen großen Nadelgehöl-
zen dar. Dieser Bereich wird vom Kindergarten bereits jetzt als 
Freispielfläche genutzt. Da der Bebauungsplan nicht vollstän-
dig aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, ist 
der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs.3 
BauGB zu ändern.
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lifizierten Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im 
Vollverfahren. Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von 
Rehdorf, westlich der Fröbelstraße. Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurnummern 1012/3 (Teilfläche), 1012/9, 1037/2 und 1037/3, 
alle Gemarkung Leichendorf. Der genaue Geltungsbereich ergibt 
sich aus dem Planblatt.
Ziel der Bauleitplanung ist es, einen integrativen Natur-Kinder-
garten zu schaffen, der den Kindern eine naturnahe und ganz-
heitliche Bildung ermöglicht. Der Kindergarten soll in unmittel-
barer Nähe zum bestehenden Kindergarten errichtet werden, um 
Synergien zu nutzen und eine harmonische Verbindung zwischen 
den beiden Einrichtungen zu fördern. Dabei wird besonderer 
Wert auf die Erhaltung und Integration der natürlichen Umge-
bung gelegt, um den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Er-
kundung und zum Spiel in der Natur zu bieten. Der Bebauungs-
plan soll zudem sicherstellen, dass die baulichen Maßnahmen 
umweltfreundlich und nachhaltig gestaltet werden, um die öko-
logischen Werte der Umgebung zu respektieren und zu fördern.
Der Vorentwurf der Planunterlagen (Stand: 10.01.2025), beste-
hend aus dem Planblatt mit textlichen Festsetzungen und Hin-
weisen sowie der Begründung mit Anlagen, wird hiermit öffent-
lich ausgelegt.
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich frühzeitig zur 
Planung zu äußern.
Dazu werden die Unterlagen in der Zeit vom

05.02.2025 bis einschließlich 07.03.2025
auf der Internetseite der Stadt Oberasbach unter:

https://www.oberasbach.de/unsere-stadt/bauen-wohnen/ 
bauleitplanung-im-verfahren

veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Planunter-
lagen in der Zeit im Rathaus Oberasbach, Rathausplatz 1, jeweils 
montags bis freitags zu den Parteiverkehrszeiten zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. Auf Verlangen wird über den Inhalt der 
Bauleitplanung Auskunft erteilt.
Oberasbach, 21. Januar 2025
Stadt Oberasbach
Birgit Huber
Erste Bürgermeisterin

Der Vorentwurf der Planunterlagen (Stand:10.01.2025), beste-
hend aus dem Planblatt mit zeichnerischen Darstellungen und 
der Begründung, wird hiermit öffentlich ausgelegt.
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich frühzeitig zur 
Planung zu äußern.
Dazu werden die Unterlagen erfolgen in der Zeit vom

05.02.2025 bis einschließlich 07.03.2025
auf der Internetseite der Stadt Oberasbach unter:
https://www.oberasbach.de/unsere-stadt/bauen-wohnen/bau-

leitplanung-im-verfahren
veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Planunter-
lagen in der Zeit im Rathaus Oberasbach, Rathausplatz 1, jeweils 
montags bis freitags zu den Parteiverkehrszeiten zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. Auf Verlangen wird über den Inhalt der 
Bauleitplanung Auskunft erteilt.

Oberasbach, 21. Januar 2025
Stadt Oberasbach
Birgit Huber
Erste Bürgermeisterin

105 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung 
eines Bebauungsplanes  
mit Grünordnungsplan Nr. 24/2 „KiTa Rehdorf“ hier: 
Frühzeitige Unterrichtung  
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Maßstab 1:750
17.01.2025

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV

Maßstab 1:750

Erstellt von: Marius Eberlein 17.01.2025

Bekanntmachung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Erlass eines des
Bebauungsplanes Nr. 24/2 "KiTa Rehdorf

Der Stadtrat Oberasbach hat am 25. November 2024 den Auf-
stellungsbeschluss zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
Nr. 24/2 „KiTa Rehdorf“ gefasst. Nun hat der Stadtrat Oberasbach 
in seiner Sitzung am 20. Januar 2025 den Vorentwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 24/2 „KiTa Rehdorf“ (Stand 10.01.2025), bestehend 
aus dem Planblatt mit Zeichenerklärung, textlichen Festsetzun-
gen, textlichen Hinweisen sowie der Begründung gebilligt. Der 
Umweltbericht ist Teil der Begründung. Die Aufstellung des qua-
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Veranstaltungstipps und Termine

jeden Montag

10.15 bis 11.45 Uhr:
Café Kinderwagen
für werdende Eltern & Familien  
mit Kindern bis ca. 2 Jahre
(auch für Großeltern);  
ohne Anmeldung
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6
jeden Freitag
09.00 bis ca. 13.00 Uhr:
Wochenmarkt am Rathausbrunnen
Do, 30.01.2025

16.00 bis 19.30 Uhr:
BRK-Blutspendetermin
Grundschule Altenberg,  
Kirchenweg 47
www.blutspendedienst.com/ 
oberasbach
Sa, 01.02.2025

10.00 bis 13.00 Uhr:
Tag der offenen Tür
Kinderkrippe „Pusteblume“
Sommerstraße 2a
Sa, 08.02. & 22.02.2025

jeweils 10.00 bis 12.00 Uhr:
Fahrrad-Nachbarschaftswerkstatt
(Workshop-Thema 08.02.: „Die rich-
tige Kleidung für Frost & Schmuddel-
wetter“, 22.02.: „Der Kampf gegen 
Streusalz-Rost“)
Innenhof Jugendhaus OASIS,  
St.-Johannes-Str. 8
Do, 13.02.2025

18.00 bis ca. 20.30 Uhr:
After work – Vorbereitung ist die 
halbe Rente!
Grundschule Altenberg, Kirchenweg 
47 (s. Seite 7)

Sa, 15.02. & So, 16.02.2025

je 13.30 bis 17.00 Uhr:
Kinderfasching  
Die wilden Antikörper
Jahnhalle, Jahnstraße 16
VVK 8,00 Euro (empfohlen, per Mail 
an kinderfasching@dwak.de), TK 
10,00 Euro; Kinder unter 3 Jahren 
Eintritt frei
Der Kinderfasching der Stammtisch-
gesellschaft Unterasbach am 22.02. 
war zum Redaktionsschluss bereits 
ausverkauft (keine Tageskasse)
Sa, 15.02.2025

19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr):
„Liebesbriefe aus der neuen Zeit“
Musikalische Lesung zum Valentinstag
St. Markus-Kirche, Markusweg 2
Eintritt frei, Spenden erbeten;  
Platzanfrage an konzerte-in- 
markus@franken-online.de
(s. Seite 6)
Do, 20.02.2025

vier Termine ab 16.45 Uhr:
Kostenlose Energieberatung in 
Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Bayern
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6
Anmeldung erforderlich unter 0800 
809 802 400 (kostenfrei)
Sa, 22.02.2025

10.00 bis 12.00 Uhr:
Tag der offenen Tür
Champini  
Bewegungskindertagesstätte
Zwickauer Straße 6

Fr, 21.02.2025

20.00 Uhr &
Sa, 22.02.2025

16.30 & 20.00 Uhr:
„Ein Geschenk der Götter“
Winterstück der Altenberger Bühne
Aula der Grundschule Altenberg, 
Kirchenweg 47
Platzreservierung vom 01.02.,  
8.00 Uhr bis 09.02.
auf www.altenbergerbuehne.de
So, 23.02.2025

08.00 bis 18.00 Uhr:
Bundestagswahl
In Ihrem Wahllokal
Di, 25.02.2025

15.00 bis 17.00 Uhr:
Manga-Kurs mit Janine  
„Chibi Star“ Winter
für Kinder ab 10 Jahre
mit Anmeldung
Stadtbücherei im Rathaus-UG;  
Rathausplatz 1
Kosten: 5,00 Euro
Do, 27.02.2025

15.00 bis 16.00 Uhr:
Vorlese-Donnerstag  
für Kindergartenkinder
Stadtbücherei im Rathaus-UG,  
Rathausplatz 1
Eintritt frei 

Polizei:....................................................................................110

Feuerwehr und Notarzt...................................................112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst ..............................116 117

Apotheken Notdienstfinder...................0800 228 228 0

Polizeiinspektion Stein........................... 0911 96 78 24-0

N-ERGIE Strom-Störung...........................0800 234-2500

N-ERGIE Gas-Störung................................0800 234-3600

Wassernotruf  .................................................0911 609 041

Für den Notfall

Die nächste Ausgabe
„Infos für alle“
 erscheint am 

07.03.2025!
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Termine für Senioren im Treffpunkt Alte Post
Radeln ohne Alter mit ERIKA
Kostenlose Ausflugsfahrten für  
Senioren in Oberasbach mit einer  
E-Fahrrad-Rikscha (mit warmen  
Decken und Fußsack)
Weitere Informationen: Treffpunkt 
Alte Post; 
0911 801 937 19 oder
rikscha@oberasbach.de

Ehrenamtliche Formularlotsin  
für Senioren
Terminvereinbarung  
über das Quartiersbüro: 
0911 801 935 69

Neu: Das „Kaffeekörbchen“  
kommt vorbei!
Sie möchten von geschulten Freiwil-
ligen besucht werden für ein nettes 
Gespräch über Gott und die Welt? 
Melden Sie sich gerne beim Quartiers-
management! Bitte beachten: Die 
Ehrenamtlichen übernehmen keine 
hauswirtschaftlichen oder pflegeri-
schen Tätigkeiten!

Mo, 03.02. & 17.02.2025
14.00 bis 15.30 Uhr:
Auszeit für pflegende Angehörige
Ein Angebot für Frauen – Kraft durch 
Qigong, Kaffee und Kuchen
Bei Interesse bitte beim Quartiersma-
nagement melden!

Mi, 05.02.2025 (Gruppe 1)
10.30 bis 11.30 Uhr:
Mi, 19.02.2025 (Gruppe 1)
13.00 bis 14.00 Uhr:
Mi, 12.02.2025 (Gruppe 2)
13.00 bis 14.00 Uhr:
Mi, 26.02.2025 (Gruppe 2)
10.30 bis 11.30 Uhr:
Bewegungsrunde im Sitzen
Nur mit Warteliste

Fr, 07.02.2025
14.30 bis 16.00 Uhr:
Bingo, Quiz & Co.
keine Anmeldung nötig

Mo, 10.02. & 24.02.2025
14.00 bis 16.00 Uhr:
Stricken & häkeln für karitative 
Einrichtungen und einen netten 
Nachmittag erleben – ohne Anmel-
dung (14-täglich); Wollspenden für 
Strümpfe benötigt!

Fr, 14.02.2025
15.00 bis 16.00 Uhr:
NEU: Gemeinsames Singen  
verbindet
Ein schöner Nachmittag mit alten 
Volksliedern
Musikal. Leitung: Traudl & Harald 
Fassel

Fr, 21.02.2025
14.30 bis 17.00 Uhr:
Handy-ABC
Schüler der Taschengeld-
börse erklären den Umgang  
mit Smartphone & Co.
Stadtbücherei im Rathaus-UG,  
Rathausplatz 1
Anmeldung erforderlich  
(Spontanbesuche ab 15.15 Uhr  
mit Wartezeit möglich)

Fr, 28.02.2025
11.30 bis 13.00 Uhr:
Suppenzauber
Angebot für Menschen mit Demenz, 
ihre Angehörigen und alle, die Lust 
auf gemeinsames Genießen & Er-
innern haben.
Um Anmeldung wird gebeten, sponta-
ner Besuch möglich; Spenden erbeten!

Änderungen vorbehalten. Alle aktuel-
len Termine auch im Schaukasten am 
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6!

Kostenlose Infos & Beratung zu 
Senioren-Themen:
Quartiersmanagement Oberasbach 
der Diakonie Fürth, Renate Schwarz, 
0911 80 1935 69, renate.schwarz@
diakonie-fuerth.de

Veranstaltungstipps und Termine

In Oberasbach leben – Eine Umfrage für das Wohnen im Alter
Der demografische Wandel verändert unsere Gesell-
schaft. Der Anteil älterer Menschen in Deutschland 
steigt seit Jahren stetig. Wir möchten als Stadt dem 
steigenden Bedarf nach alternativen Wohnformen 
sowie Pflege- und Hilfenetzwerken gerecht werden 
und die Veränderungen aktiv mitgestalten.

Im Zuge dessen ist die Stadt Oberasbach 
bei ihren künftigen Planungen auf Ihr Mit-
wirken angewiesen. Was wünschen Sie 
sich für das Leben im Alter in unserer 
Stadt? Wie können wir dazu beitragen, 
dass Sie ein aktives Leben in der Mitte der 
Gesellschaft und ein selbstbestimmtes 

Leben im Alter führen können?
Ihre Wünsche und Ideen sind gefragt!

Trennen Sie den Fragebogen auf Seite 23 & 24 heraus, 
füllen ihn aus, und werfen Sie ihn bitte bis zum 15. März 
2025 in den Briefkasten des Rathauses ein oder senden 
ihn eingescannt an die u.g. E-Mail-Adresse. Sie können an 
dieser Umfrage aber auch online über die Internetseite der 
Stadt Oberasbach www.oberasbach.de teilnehmen.
Rückfragen bitte an Birgit Seubert: 0911 96 91-1414 oder 
b.seubert@oberasbach.de

Wie geht’s danach weiter?
Nach Auswertung der Ergebnisse und Beratung im Stadt-
rat werden sie auf der Homepage der Stadt Oberasbach 
und in „Infos für alle“ veröffentlicht.
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